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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

Einladung 

zur 34. Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Oberallgäu 

 
am Dienstag, den 16.12.2025 um 14:00 Uhr bis vorauss. 16:00 Uhr,  

im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Oberallgäu in Sonthofen (1. OG Südbau), Oberallgäuer 

Platz 2, 87527 Sonthofen  
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

 
 1.   Bekanntgaben 
 2.   Kreishaushalt 2026; Abschluss der Haushaltsberatungen 
 3.   Behandlung von Anträgen 
 4.   Verschiedenes 

 
Nicht öffentlicher Teil 
… 
 
gez. 
Indra Baier-Müller 
Landrätin           342 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Fischen i. Allgäu 

über die Genehmigung der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohngebäude Fl.-Nr. 366/3 („Achweg“)“ 

 

I. 
Das Landratsamt Oberallgäu hat die vom Gemeinderat der Gemeinde Fischen i. Allgäu am 20.10.2025 in 

öffentlicher Sitzung beschlossene 3. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohngebäude Fl.-Nr. 366/3 („Achweg“)“ mit Bescheid vom 

28.11.2025, AZ. SG 21 -Läu/FPlan auf Grund von § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt.  

Für den räumlichen Geltungsbereich der Änderung des Flächennutzungsplanes ist der beigefügte Lageplan 

maßgebend.  

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich 

bekannt gemacht. 

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„Wohngebäude Fl.-Nr. 366/3 („Achweg“)“ wird mit dieser Bekanntmachung wirksam. 
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Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„Wohngebäude Fl.-Nr. 366/3 („Achweg“)“ kann einschließlich der Begründung mit Umweltbericht in der 

Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, I. Stock, Bauamt, Zimmer 13, 

während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. Jedermann kann die Änderung des 

Flächennutzungsplans mit Begründung und Umweltbericht sowie die zusammenfassende Erklärung, über 

die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- u. Behördenbeteiligung in 

der Änderung des Flächennutzungsplans berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach 

Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 

wurde, bei der Gemeinde Balderschwang und bei der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe einsehen und 

über deren Inhalt Auskunft verlangen.  

Zudem ist die 3. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„Wohngebäude Fl.-Nr. 366/3 („Achweg“)“ mit Begründung, Umweltbericht und der zusammenfassenden 

Erklärung im Internet auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe unter dem Link 

www.hoernergruppe.de und dort unter der Rubrik „Satzungen der Gemeinde Fischen, Bauleitpläne, 3. 

Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohngebäude 

Fl.-Nr. 366/3 (Achweg)“ sowie unter der Internetadresse www.bauleitplanung.bayern.de eingestellt und 

einsehbar. 

II. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB eine beachtliche Verletzung der im § 214 Abs. 1 

Satz 1 Nrn. 1 – 3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- u. Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 

214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 

Flächennutzungsplanes und/oder ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des 

Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 

die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist 

darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).  

 

Fischen i. Allgäu, den 05.12.2025 

 

GEMEINDE  FISCHEN  i.  ALLGÄU 

 

Gez. Bruno Sauter    

Erster Bürgermeister           333 
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Anlage zu Nr. 333 Gemeinde Fischen 
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Bekanntmachung der Gemeinde Fischen i. Allgäu 

über den Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohngebäude Fl.-Nr. 366/3 

(„Achweg“)“ 

 

I. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Fischen i. Allgäu hat am 20.10.2025 in öffentlicher Sitzung den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohngebäude Fl.-Nr. 366/3 („Achweg“)“ in der Fassung vom 

08.09.2025 als Satzung beschlossen.   

Der räumliche Geltungsbereich befindet sich im Osten der Gemeinde Fischen i. Allgäu, nördlich der 

Bestandsbebauung entlang des „Achweg“ und ist im abgebildeten Lageplan dargestellt.  

Der durch die vorliegende Planung verursachte Eingriff wird über eine interne Maßnahme (144 Wertpunkte) 

und über die Zuordnung einer bereits bestehenden Ökokontomaßnahme (§ 16 BNatSchG) ausgeglichen.  

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) durch diese 

Bekanntmachung rechtsverbindlich. 

Ein Genehmigungsverfahren beim Landratsamt Oberallgäu, Sonthofen war nicht erforderlich, da der 

Bebauungsplan im so genannten Parallelverfahren (gem. § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB) aufgestellt worden ist.   

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Wohngebäude Fl.-Nr. 366/3 („Achweg“)“ – bestehend aus 

Planzeichnung, Satzung und Begründung – kann ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung in der 

Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, I. Stock, Zimmer 13, während der 

allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden.  

Jedermann kann den Bebauungsplan mit Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art 

und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- u. Behördenbeteiligung in dem 

Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 

geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der VG 

Hörnergruppe einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.  

 

Zudem ist der in Kraft getretene Bebauungsplan mit Begründung und der zusammenfassenden Erklärung im 

Internet auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe unter dem Link 

www.hoernergruppe.de und dort unter der Rubrik „Satzungen der Gemeinde Fischen, Bauleitpläne, 

vorhabenbezogener Bebauungsplan Wohngebäude Fl.-Nr. 366/3 (Achweg)“ sowie unter der Internetadresse 

www.bauleitplanung.bayern.de eingestellt und einsehbar.  

 

II. 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Baugesetzbuches 

beim Zustandekommen eines Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn sie im Falle einer beachtlichen 

Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- u. Formvorschriften, im 

Falle einer beachtlichen Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 

Flächennutzungsplanes (§ 214 Abs. 2 BauGB), im Falle von beachtlichen Mängeln des Abwägungsvorgangs (§ 

214 Abs. 3 Satz 2 BauGB) oder im Falle beachtlicher Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB nicht schriftlich 

innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der Gemeinde geltend 

gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die Mängel begründen soll, ist darzulegen (§ 

215 Abs. 1 BauGB). 

 

http://www.hoernergruppe.de/
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung 

etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen 

Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen innerhalb von drei Jahren nach 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, wird hingewiesen.  

 

Fischen i. Allgäu, den 05.12.2025 

 

GEMEINDE  FISCHEN  i.  ALLGÄU 

Gez. Bruno Sauter 

Erster Bürgermeister          334 

 
Anlage zu Nr. 334 
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 02.12.2025,  (Bpl.Nr. 0449/25), Reinwaldstraße 2, 87534 

Oberstaufen, Nutzungsänderungsantrag Teilumbau Ladenlokal zu einer Wohneinheit und Errichtung 

Terrasse Lindauer Straße 26 in Oberstaufen, (Fl.Nr. 41), Gemarkung Oberstaufen, bauaufsichtlich genehmigt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verwaltungsgebühr fällig.  

 

 

gez.: Diana Riederer 

 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, 

Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und beim Markt Oberstaufen, Schloßstraße 8, 87534 Oberstaufen 

eingesehen werden. 

 

 

Diana Riederer           335 

 

http://www.vgh.bayern.de/
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Bekanntmachung der Stadt Sonthofen 

 

Der Wahlleiter der Stadt Sonthofen 

Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

für die Wahl 

des Stadtrats und der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters 

 

in der Stadt Sonthofen 

Landkreis Oberallgäu 

 

am Sonntag, 08. März 2026 

 

1. Durchzuführende Wahl: 

 Am Sonntag, dem 08. März 2026 findet die Wahl von 30 Stadtratsmitgliedern undder berufsmäßigen 

ersten Bürgermeisterin oder des berufsmäßigen ersten Bürgermeisters statt.  

 

2. Wahlvorschlagsträger 

 Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergruppen (Wahlvorschlagsträgern) eingereicht 

werden. Der Begriff der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Parteien 

(Parteiengesetz). Wählergruppen sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen natürlicher Personen, 

deren Ziel es ist, sich an Gemeindewahlen zu beteiligen. Parteien und Wählergruppen, die verboten sind, 

können keine Wahlvorschläge einreichen. 

 

3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

3.1 

 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahlvorschlägen aufgefordert. Die 

Wahlvorschläge können ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am Donnerstag, dem 08. 

Januar 2026, (59. Tag vor der Wahl) 18.00 Uhr der Wahlleiterin/dem Wahlleiter zugesandt oder während 

der allgemeinen Dienststunden im Rathaus, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, Zi.Nr. 5 übergeben 

werden. 

 Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einreichen. 

 

3.2 

 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet die Wahl 

 

a) des Stadtrats nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, 

b) der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl mit Bindung an die sich bewerbenden Personen statt. 
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3.3 

 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die Wahl 

 

a) des Stadtrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, 

b) der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl ohne Bindung an sich bewerbende Personen 

 

statt. 

 

4. Wählbarkeit zum Stadtratsmitglied 

4.1 

 Für das Amt eines Stadtratsmitglieds ist jede Person wählbar, die am Wahltag  

a) Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehörige der übrigen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist; 

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;  

c) seit mindestens drei Monaten in der Stadt eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein 

muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der Stadt gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit 

infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Stadt 

zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar. 

 

4.2 

 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. 

 

5. Wählbarkeit zur ersten Bürgermeisterin oder zum ersten Bürgermeister 

5.1 

 Für das Amt der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters ist jede Person wählbar, die am 

Wahltag: 

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist; 

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat; 

c) wenn sie sich für die Wahl zur ehrenamtlichen ersten Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen 

ersten Bürgermeister bewirbt, seit mindestens drei Monaten in der Stadt eine Wohnung hat, die 

nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der Stadt 

gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines 

Jahres seit dem Wegzug in die Stadt zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar. Für die Wahl 

zur berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin oder zum berufsmäßigen ersten Bürgermeister kann 

auch eine Person gewählt werden, die weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

der Stadt hat. 

 

5.2 

Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. 

 

6. Aufstellungsversammlung 

6.1 

 Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer Wählergruppe in einer 

Versammlung aufgestellt, die zu diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist. 
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 Diese Aufstellungsversammlung ist 

a) eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wählergruppe, 

b) eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei oder Wählergruppe 

für die bevorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen gewählt wurden oder 

c) eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei oder einer 

Wählergruppe allgemein für bevorstehende Wahlen bestellt wurde. 

 

 Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversammlung darf nicht früher als zwei Jahre 

vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe 

gewählt worden sein, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren. 

 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsversammlung müssen im Zeitpunkt ihres 

Zusammentritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung darf nicht früher als 

15 Monate vor dem Monat stattfinden, in dem der Wahltag liegt.  

  

 Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung gewählt. Jede an der 

Aufstellungsversammlung teilnahmeberechtigte und anwesende Person ist hierbei 

vorschlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen ist Gelegenheit zu geben, sich 

und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 

 

6.2 

 Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden Person in den Wahlvorschlag 

nachrücken, sind in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen. 

 

6.3 

 Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen. Gemeinsame 

Wahlvorschläge sind in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei der Bürgermeisterwahl siehe 

auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren die Wahlvorschlagsträger. 

 

6.4 

 Bei Stadtratswahlen kann die Versammlung beschließen, dass sich bewerbende Personen zweimal oder 

dreimal auf dem Stimmzettel aufgeführt werden sollen. 

 

6.5 

 Besonderheiten bei der Bürgermeisterwahl: 

 Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als sich gemeinsam bewerbende Person 

aufgestellt werden, sind folgende Verfahrensarten möglich: 

 

6.5.1 

 Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Aufstellungsversammlung der Parteien und der 

Wählergruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen. 

 

6.5.2 

 Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewerbende Person in getrennten Versammlungen 

auf und reichen getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren Versammlungen aufgestellte Person 

muss gegenüber dem Wahlleiter schriftlich erklären, ob sie als sich gemeinsam bewerbende Person 
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auftreten will oder, falls diese Möglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen 

Wahlvorschlägen bewerben will. 

 

7. Niederschrift über die Versammlung 

7.1 

 Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift muss 

ersichtlich sein: 

a) die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung, 

b) Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung, 

c) die Zahl der teilnehmenden Personen, 

d) bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklärung, dass die Mehrheit der   Delegierten 

nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer 

Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im 

Wahlkreis wahlberechtigt waren, 

e) der Verlauf der Aufstellungsversammlung, 

f) das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen gewählt wurden, 

g) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige 

mehrfache Aufführung, 

h) auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen ersetzt werden, sofern die 

Aufstellungsversammlung Ersatzleute aufgestellt hat, 

  

7.2 

 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, 

die an der Versammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede wahlberechtigte Person darf nur 

eine Niederschrift unterzeichnen. Auch sich bewerbende Personen dürfen die Niederschrift 

unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung teilgenommen haben. 

 

7.3 

 Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten 

mit Namen, Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der Versammlung teilgenommen 

haben. 

 

7.4 

 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag beizulegen. 

 

8. Inhalt der Wahlvorschläge 

8.1 

 Bei Stadtratswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so viele sich bewerbende Personen enthalten, 

wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind.  

 In unserer Stadt darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 30 sich bewerbende Personen enthalten. Wenn 

sich bewerbende Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt werden, verringert sich die Zahl der 

sich bewerbenden Personen entsprechend. 

 

 Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, 

nur in einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag 

benannt werden. Bei Bürgermeisterwahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende Person 

enthalten. 
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8.2 

 Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen. 

Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 

Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der Partei oder der Wählergruppe nur 

durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise ausgedrückt wird, reichen als Kennwort aus. Dem 

Kennwort ist eine weitere Bezeichnung beizufügen, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der 

Wahlvorschläge erforderlich ist. 

 

 Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name des Wahlvorschlagsträgers als 

Kennwort, bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher daran beteiligter 

Parteien oder Wählergruppen in der im Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. Enthalten 

gemeinsame, aber getrennt eingereichte Wahlvorschläge zur Bürgermeisterwahl kein oder kein 

gemeinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge als 

gemeinsames Kennwort. 

 

8.3 

 Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über die Organisation vorzulegen, wenn sie als 

organisiert behandelt werden sollen. 

 

8.4 

 Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre Stellvertretung bezeichnen, die in der Stadt 

wahlberechtigt sein müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste unterzeichnende Person als 

Beauftragte, die zweite als ihre Stellvertretung. Die beauftragte Person ist berechtigt, verbindliche 

Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 

der beauftragten Person. 

 

8.5 

 Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich bewerbender Personen in erkennbarer 

Reihenfolge entsprechend der Aufstellung in der Niederschrift über die Aufstellungsversammlung nach 

Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthalten. 

  

8.6 

 Angegeben werden können 

a) Geburtsnamen, falls sich die Namensführung innerhalb von 2 Jahren vor dem Wahltag geändert hat, 

b) kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese 

in den Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies insbesondere: Ehrenamtliche erste, 

zweite oder dritte Bürgermeisterin, ehrenamtlicher erster, zweiter oder dritter Bürgermeister, 

Gemeinderatsmitglied, stellvertretende Landrätin, stellvertretender Landrat, Kreisrätin, Kreisrat, 

Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstagspräsident, stellvertretende Bezirkstagspräsidentin, 

stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrätin, Bezirksrat, Mitglied des Europäischen 

Parlaments, des Bundestags, des Landtags.  

 

 Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen auf dem Stimmzettel vor den zweifach 

aufzuführenden und diese vor den übrigen sich bewerbenden Personen. 

 

8.7 
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 Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag 

zustimmt und dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem 

Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich bewerbende Person 

der Wahlleiterin/dem Wahlleiter nach Aufforderung mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. 

Unterlässt sie diese Mitteilung oder widersprechen sich die Mitteilungen, sind die Bewerbungen für 

ungültig zu erklären. Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass sie nicht von der 

Wählbarkeit ausgeschlossen ist.  

 

 8.8 

 Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin oder eines berufsmäßigen 

ersten Bürgermeisters muss ferner, wenn die sich bewerbende Person im Wahlkreis weder eine 

Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine Bescheinigung der Stadt, in der die sich 

bewerbende Person ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu 

haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre Wählbarkeit enthalten.  

 Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

 

8.9 

 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Stadtrats oder der ersten Bürgermeisterin oder des ersten 

Bürgermeisters muss, wenn sich die Person nicht in der Stadt bewerben will, in der sie ihre alleinige 

Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, eine Bescheinigung dieser Stadt, bei Personen ohne Wohnung 

der letzten Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Die 

Stadt darf diese Bescheinigung nur einmal ausstellen.  

 Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

 

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge 

 Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben sein, die am  

Montag, 19. Januar 2026 (48. Tag vor dem Wahltag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch 

sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist unzulässig. Die Unterschriften auf 

dem Wahlvorschlag müssen eigenhändig geleistet werden. Die Unterzeichnenden müssen 

Familienname, Vorname und Anschrift angeben und in der Stadt wahlberechtigt sein. Jeder 

Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Zurückziehung einzelner 

Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts oder der Tod eines Unterzeichnenden des Wahlvorschlags 

berührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht. 

 

10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge 

10.1 

 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen nicht nur von zehn Wahlberechtigten 

unterschrieben werden, sondern zusätzlich von mindestens 190 

 Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der Stadt oder bei der Verwaltungsgemeinschaft 

aufliegen, unterstützt werden. Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und Wählergruppen, die im 

Stadtrat seit dessen letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 

90. Tag vor dem Wahltag (08. Dezember 2025) vertreten waren; sie benötigen allerdings dann keine 

zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder bei der letzten 

Europawahl mindestens fünf v.H. der im Land insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen oder bei der 

letzten Bundestagswahl mindestens fünf v.H. der im Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten 

haben. Maßgeblich sind die vom Landeswahlleiter früher als drei Monate vor dem Wahltag bekannt 

gemachten Ergebnisse. 
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 Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 

Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamtheit im Stadtrat seit dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen 

gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (08. Dezember 2025) vertreten waren 

oder wenn mindestens einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen 

Unterstützungsunterschriften benötigt. 

 

10.2 

 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen: 

a) die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerbenden Personen und Ersatzleute, 

b) Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben, 

c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben. 

 

10.3 

 Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie 

unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder erhebliche Belästigung der sich 

Eintragenden verboten. 

 

10.4 

 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos. 

 

10.5 

 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintragungsräume, die Öffnungszeiten und die 

Ausstellung von Eintragungsscheinen an kranke Personen und Menschen mit körperlichen 

Behinderungen werden von der Stadt gesondert bekannt gemacht. 

 

11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen 

 Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zum Donnerstag, 08. Januar 2026, 18.00 Uhr 

(59. Tag vor dem Wahltag) zulässig. 

 

 Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen beschließen die Wahlvorschlagsträger in 

gleicher Weise wie über die Aufstellung der Wahlvorschläge. Die beauftragte Person kann durch die 

Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, unter bestimmten Voraussetzungen den Wahlvorschlag 

zurückzunehmen. 

 

09.12.2025 

gez. 

Walter Wilhelm 

Wahlleiter           336 
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Bekanntmachung der Stadt Sonthofen 

 

Bekanntmachung 

über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten für die Wahl 

des Stadtrats,  der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, des Kreistags  

und der Landrätin oder des Landrats 

am Sonntag, 08. März 2026 

1. 

Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen, können sich die Wahlberechtigten 

ab dem Tag nach der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spätestens bis Montag, den 19. Januar 2026 

(48. Tag vor dem Wahltag), 12 Uhr, mit Familienname, Vorname und Anschrift in eine Unterstützungsliste 

eintragen. 

 

2. 

Es bestehen folgende Eintragsmöglichkeiten: 
Nr. des 

Eintragungsraums 

Anschrift des 

Eintragungsraums 

Eintragungszeiten barrierefrei 

ja/nein 

1 

 

 

Rathaus 

Rathausplatz 1 

87527 Sonthofen 

 

Zimmer 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- 

Zimmer 12 

(Tourismusbüro) 

Montag und Mittwoch 

08:00 – 12:00 Uhr 

13:30 – 17:00 Uhr 

 

Dienstag 

08:00 – 13:00 Uhr 

 

Donnerstag und Freitag 

08:00 – 12:00 Uhr 

 

Dienstag und Donnerstag 

14:00 – 16:00 Uhr 

 

zusätzlich am: 

Samstag, 10.01.2026  

10:00 – 12 Uhr 

 

Montag, 12.01.2026 

17:00 – 20.00 Uhr 

------------------------------ 

Nur am Freitag, 02.01.2026 

08:00 – 12 Uhr 

 

ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja 
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3. 

Wenn mehrere Eintragungsräume eingerichtet sind, können sich die Wahlberechtigten in jedem 

Eintragungsraum in der Stadt eintragen. 

 

4. 

Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaubhaft macht, wegen Krankheit oder 

körperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu sein, einen 

Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf 

Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem Eintragungsschein ist an Eides statt zu versichern, dass diese 

Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, 

dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 

Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie 

vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei der Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine können 

schriftlich (auch per E-Mail) oder mündlich (nicht telefonisch) bei der Stadt beantragt werden. Die Eintragung 

kann nicht brieflich erklärt werden. 

 

5. 

Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personalausweis, ausländische Unionsbürgerinnen und 

Unionsbürger ihren Identitätsausweis, oder ihren Reisepass vorlegen. 

 

09.12.2025 

Christian Wilhelm 

Erster Bürgermeister        337 
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Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe 

Hiermit wird die am 02. Dezember 2025 von der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 

Hörnergruppe beschlossene und am 03. Dezember 2025 ausgefertigte Satzung zur 1. Änderung der 

Geschäftsordnung für die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe 

(GeschO) öffentlich bekanntgemacht: 

Satzung zur 1. Änderung der Geschäftsordnung für die Gemeinschaftsversammlung der 

Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe  

vom 03. Dezember 2025 

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe (im folgenden kurz 

"Gemeinschaftsversammlung" genannt) erlässt auf Grund des Art. 10 Abs. 2 der 

Verwaltungsgemeinschaftsordnung – VGemO – in Verbindung mit Art. 26 des Gesetzes über die Kommunale 

Zusammenarbeit – KommZG – und Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung - GO - für den Freistaat Bayern 

folgende 1. Änderungssatzung: 

 

§ 1 - Änderungsbestimmungen 
 

Die Geschäftsordnung für die Gemeinschaftsversammlung vom 08.09.2020 wird wie folgt geändert: 

 

Folgender § 28 ersetzt den bisherigen § 28: 

 

§ 28 – Art der Bekanntmachung 

 

Satzungen und Verordnungen werden im ausschließlich digital veröffentlichten Amtsblatt der 

Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe über das Internet unter https://www.hoernergruppe.de amtlich 

bekannt gemacht. 

 

Hinweis: Aufgrund der neuen Verwaltungshomepage, welche voraussichtlich im 4. Quartal 2025 

veröffentlicht wird soll auch die neue Homepage mit in den § 30 der Geschäftsordnung aufgenommen 

werden. Da die URL der neuen Homepage bislang nicht bekannt ist, wird diese URL mit der 

Geschäftsordnung für die neue Amtsperiode 2026 – 2032 aktualisiert. 

 

§ 2 – In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2026 in Kraft. 

 

Die Satzung liegt ab sofort in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 

87538 Fischen i.Allgäu, zur Einsichtnahme während der allgemeinen Dienststunden aus. 

 

Fischen i. Allgäu, den 03. Dezember 2025 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT HÖRNERGRUPPE 

Gez. 

 

Alois Ried 

Gemeinschaftsvorsitzender         339 
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 
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Bekanntmachung der Gemeinde Burgberg 

des Satzungsbeschlusses zur Neuaufstellung (Änderung) des 

Bebauungsplanes "Mangoldsweg" 

der Gemeinde Burgberg i.Allgäu 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Burgberg i.Allgäu hat am 17.11.2025 für das Gebiet "nördlich und südlich des 

Mangoldsweg" die Neuaufstellung (Änderung) des Bebauungsplanes "Mangoldsweg" in der Fassung vom 

05.11.2025 als Satzung beschlossen. Das Plangebiet liegt im zentral südlichen Bereich des Hauptortes der 

Gemeinde Burgberg i.Allgäu, nördlich und südlich des "Mangoldsweg" und umfasst die Grundstücke mit den 

Fl.-Nrn. 181, 182, 182/3, 182/4, 182/5, 185, 2027 (Teilfläche), 2027/2 (Teilfläche), 2027/16 (Teilfläche), 2028/5, 

2029/2, 2029/3, 2029/8, 2029/10 und 2029/11. Der räumliche Geltungsbereich ist im abgebildeten Lageplan 

dargestellt. 

Diese Neuaufstellung (Änderung) des Bebauungsplanes "Mangoldsweg" wird gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 

(BauGB) durch diese Bekanntmachung rechtsverbindlich. Ein Genehmigungsverfahren beim Landratsamt 

Oberallgäu war nicht erforderlich, da der Bebauungsplan aus dem gültigen Flächennutzungsplan entwickelt 

worden ist. 

Die Neuaufstellung (Änderung) des Bebauungsplanes "Mangoldsweg" – bestehend aus Planzeichnung, 

Satzung und Begründung – kann ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus der Gemeinde 

Burgberg i.Allgäu (Grüntenstr. 2, 87545 Burgberg i.Allgäu), erstes Obergeschoss, Bauamt, während der 

allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. Jedermann kann die Neuaufstellung (Änderung) des 

Bebauungsplanes "Mangoldsweg" einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen.  

Zudem soll die in Kraft getretene Neuaufstellung (Änderung) des Bebauungsplanes "Mangoldsweg" mit 

Begründung im Internet unter https://gemeinde-burgberg.de/rathaus-burgberg/bau/bauleitplaene/ 

und unter https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal  eingestellt und einsehbar sein. 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Baugesetzbuches 

beim Zustandekommen eines Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn sie im Falle einer beachtlichen 

Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, im 

Falle einer beachtlichen Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 

Flächennutzungsplanes (§ 214 Abs. 2 BauGB), im Falle von beachtlichen Mängeln des Abwägungsvorgangs 

(§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB) oder im Falle beachtlicher Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB nicht schriftlich 

innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der Gemeinde geltend 

gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die Mängel begründen soll, ist darzulegen 

(§ 215 Abs. 1 BauGB). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung 

etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen 

Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen innerhalb von drei Jahren nach 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, wird hingewiesen. 

 

Burgberg i.Allgäu, den 04.12.2025 

GEMEINDE BURGBERG I.ALLGÄU 

 

gez. André Eckardt 

Erster Bürgermeister          340 

https://gemeinde-burgberg.de/rathaus-burgberg/bau/bauleitplaene/
https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal
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Anlage zur Nr. 340 
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Bekanntmachung der Gemeinde Burgberg 

über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschläge n 

für die Wahl 

des Gemeinderats 

der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters 

 

in der Gemeinde Burgberg i.Allgäu, Landkreis Oberallgäu 

 

am Sonntag, 08. März 2026 
 

1. Durchzuführende Wahl 

 Am Sonntag, dem 08. März 2026 findet die Wahl von 16 Gemeinderatsmitgliedern und der 

berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin oder des berufsmäßigen ersten Bürgermeisters statt.  

 

2. Wahlvorschlagsträger 

 Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergruppen (Wahlvorschlagsträgern) eingereicht 

werden. Der Begriff der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Parteien 

(Parteiengesetz). Wählergruppen sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen natürlicher Personen, 

deren Ziel es ist, sich an Gemeindewahlen zu beteiligen. Parteien und Wählergruppen, die verboten sind, 

können keine Wahlvorschläge einreichen. 

 

3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

3.1 

 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahlvorschlägen aufgefordert. Die 

Wahlvorschläge können ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am  

Donnerstag, dem 08. Januar 2026 (59. Tag vor der Wahl), 18.00 Uhr der Wahlleiterin zugesandt oder 

während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Burgberg i.Allgäu, Bürgerbüro 

übergeben werden. Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einreichen. 

 

3.2 

 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet die Wahl 

 

a) des Gemeinderats nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, 

b) der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl mit Bindung an die sich bewerbenden Personen  

 statt. 
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3.3 

 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die Wahl 

 

a) des Gemeinderats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, 

b) der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl ohne Bindung an sich bewerbende Personen 

statt. 

 

4. Wählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied 

4.1 

Für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist jede Person wählbar, die am Wahltag 

a) Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehörige der übrigen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist; 

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat; 

c) seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein 

muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der Gemeinde gewöhnlich aufhält. Wer die 

Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die 

Gemeinde zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar. 

 

4.2 

Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. 

 

 

5. Wählbarkeit zur ersten Bürgermeisterin oder zum ersten Bürgermeister 

5.1 

 Für das Amt der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters ist jede Person wählbar, die am 

Wahltag: 

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist; 

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat; 

c) wenn sie sich für die Wahl zur ehrenamtlichen ersten Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen 

ersten Bürgermeister bewirbt, seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die 

nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der Gemeinde 

gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines 

Jahres seit dem Wegzug in die Gemeinde zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar. Für die 

Wahl zur/zum berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin/Bürgermeister kann auch eine Person gewählt 

werden, die weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde hat. 

 

5.2 

 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. 

 

6. Aufstellungsversammlung 

6.1 

 Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer Wählergruppe in einer 

Versammlung aufgestellt, die zu diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist. 

Diese Aufstellungsversammlung ist 

a) eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wählergruppe, 
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b) eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei oder Wählergruppe 

für die bevorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen gewählt wurden oder  

c) eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei oder einer 

Wählergruppe allgemein für bevorstehende Wahlen bestellt wurde. 

 

 Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversammlung darf nicht früher als zwei Jahre 

vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe 

gewählt worden sein, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren. 

 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsversammlung müssen im Zeitpunkt ihres 

Zusammentritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung darf nicht früher als 

15 Monate vor dem Monat stattfinden, in dem der Wahltag liegt.  

 

 Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung gewählt. Jede an der 

Aufstellungsversammlung teilnahmeberechtigte und anwesende Person ist hierbei 

vorschlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen ist Gelegenheit zu geben, sich 

und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 

 

6.2 

 Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden Person in den Wahlvorschlag 

nachrücken, sind in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen. 

 

6.3 

 Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen. Gemeinsame 

Wahlvorschläge sind in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei der Bürgermeisterwahl siehe 

auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren die Wahlvorschlagsträger. 

 

6.4 

 Bei Gemeinderatswahlen kann die Versammlung beschließen, dass sich bewerbende Personen zweimal 

oder dreimal auf dem Stimmzettel aufgeführt werden sollen. 

 

6.5 

 Besonderheiten bei der Bürgermeisterwahl: 

 Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als sich gemeinsam bewerbende Person 

aufgestellt werden, sind folgende Verfahrensarten möglich: 

 

6.5.1 

 Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Aufstellungsversammlung der Parteien und der 

Wählergruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen. 

 

 6.5.2 

 Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewerbende Person in getrennten Versammlungen 

auf und reichen getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren Versammlungen aufgestellte Person 

muss gegenüber der Wahlleiterin/dem Wahlleiter schriftlich erklären, ob sie als sich gemeinsam 

bewerbende Person auftreten will oder, falls diese Möglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf 

allen Wahlvorschlägen bewerben will. 
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7. Niederschrift über die Versammlung 

7.1 

 Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift muss 

ersichtlich sein: 

a) die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung, 

b) Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung, 

c) die Zahl der teilnehmenden Personen, 

d) bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklärung, dass die Mehrheit der   Delegierten 

nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer 

Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im 

Wahlkreis wahlberechtigt waren, 

e) der Verlauf der Aufstellungsversammlung, 

f) das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen gewählt wurden, 

g) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige 

mehrfache Aufführung, 

h) auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen ersetzt werden, sofern die 

Aufstellungsversammlung Ersatzleute aufgestellt hat, 

  

7.2 

 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, 

die an der Versammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede wahlberechtigte Person darf nur 

eine Niederschrift unterzeichnen. Auch sich bewerbende Personen dürfen die Niederschrift 

unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung teilgenommen haben. 

 

7.3 

 Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten 

mit Namen, Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der Versammlung teilgenommen 

haben. 

 

7.4 

 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag beizulegen. 

  

8. Inhalt der Wahlvorschläge 

8.1 

 Bei Gemeinderatswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so viele sich bewerbende Personen 

enthalten, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.  

 In unserer Gemeinde darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 16 sich bewerbende Personen enthalten. 

Wenn sich bewerbende Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt werden, verringert sich die 

Zahl der sich bewerbenden Personen entsprechend. 

  

 Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, 

nur in einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag 

benannt werden. Bei Bürgermeisterwahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende Person 

enthalten. 
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8.2 

 Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen. 

Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 

Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der Partei oder der Wählergruppe nur 

durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise ausgedrückt wird, reichen als Kennwort aus. Dem 

Kennwort ist eine weitere Bezeichnung beizufügen, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der 

Wahlvorschläge erforderlich ist. 

  

 Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name des Wahlvorschlagsträgers als 

Kennwort, bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher daran beteiligter 

Parteien oder Wählergruppen in der im Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. Enthalten 

gemeinsame, aber getrennt eingereichte Wahlvorschläge zur Bürgermeisterwahl kein oder kein 

gemeinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge als 

gemeinsames Kennwort. 

 

 8.3 

 Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über die Organisation vorzulegen, wenn sie als 

organisiert behandelt werden sollen. 

  

 8.4 

 Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre Stellvertretung bezeichnen, die in der 

Gemeinde wahlberechtigt sein müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste unterzeichnende Person 

als Beauftragte, die zweite als ihre Stellvertretung. Die beauftragte Person ist berechtigt, verbindliche 

Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 

der beauftragten Person. 

 

 8.5 

 Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich bewerbender Personen in erkennbarer 

Reihenfolge entsprechend der Aufstellung in der Niederschrift über die Aufstellungsversammlung nach 

Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthalten. 

 

 8.6 

 Angegeben werden können 

a) Geburtsnamen, falls sich die Namensführung innerhalb von 2 Jahren vor dem Wahltag geändert hat, 

b) kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese 

in den Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies insbesondere: Ehrenamtliche erste, 

zweite oder dritte Bürgermeisterin, ehrenamtlicher erster, zweiter oder dritter Bürgermeister, 

Gemeinderatsmitglied, stellvertretende Landrätin, stellvertretender Landrat, Kreisrätin, Kreisrat, 

Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstagspräsident, stellvertretende Bezirkstagspräsidentin, 

stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrätin, Bezirksrat, Mitglied des Europäischen 

Parlaments, des Bundestags, des Landtags.  

 

 Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen auf dem Stimmzettel vor den zweifach 

aufzuführenden und diese vor den übrigen sich bewerbenden Personen. 
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8.7 

 Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag 

zustimmt und dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem 

Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich bewerbende Person 

der Wahlleiterin/dem Wahlleiter nach Aufforderung mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. 

Unterlässt sie diese Mitteilung oder widersprechen sich die Mitteilungen, sind die Bewerbungen für 

ungültig zu erklären. Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass sie nicht von der 

Wählbarkeit ausgeschlossen ist.  

 

 8.8 

 Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin oder eines berufsmäßigen 

ersten Bürgermeisters muss ferner, wenn die sich bewerbende Person im Wahlkreis weder eine 

Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine Bescheinigung der Gemeinde/Stadt, in der die 

sich bewerbende Person ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine 

Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre Wählbarkeit enthalten.  

 Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

 

 8.9 

 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderats oder der ersten Bürgermeisterin oder des ersten 

Bürgermeisters muss, wenn sich die Person nicht in der Gemeinde bewerben will, in der sie ihre alleinige 

Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, eine Bescheinigung dieser Gemeinde/Stadt, bei Personen ohne 

Wohnung der letzten Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen 

ist. Die Gemeinde/Stadt darf diese Bescheinigung nur einmal ausstellen. Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

 

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge 

 Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben sein, die am  

Montag, den 19. Januar 2026 (48. Tag vor dem Wahltag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung 

durch sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist unzulässig. Die 

Unterschriften auf dem Wahlvorschlag müssen eigenhändig geleistet werden. Die Unterzeichnenden 

müssen Familienname, Vorname und Anschrift angeben und in der Gemeinde wahlberechtigt sein. Jeder 

Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Zurückziehung einzelner 

Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts oder der Tod eines Unterzeichnenden des Wahlvorschlags 

berührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht. 

10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge 

10.1 

 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen nicht nur von zehn Wahlberechtigten 

unterschrieben werden, sondern zusätzlich von mindestens 80 Wahlberechtigten durch Unterschrift in 

Listen, die bei der Gemeinde oder bei der Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, unterstützt werden. Neue 

Wahlvorschlagsträger sind Parteien und Wählergruppen, die im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl 

nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (08. 

Dezember 2025) vertreten waren; sie benötigen allerdings dann keine zusätzlichen 

Unterstützungsunterschriften, wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder bei der letzten Europawahl 

mindestens fünf v.H. der im Land insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen oder bei der letzten 

Bundestagswahl mindestens fünf v.H. der im Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. 

Maßgeblich sind die vom Landeswahlleiter früher als drei Monate vor dem Wahltag bekannt gemachten 

Ergebnisse. 
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 Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 

Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl auf Grund des 

gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag  

 (08. Dezember 2025) vertreten waren oder wenn mindestens einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger 

keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften benötigt. 

 

10.2 

 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen: 

a) die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerbenden Personen und Ersatzleute, 

b) Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben, 

c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben. 

 

10.3 

 Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie 

unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder erhebliche Belästigung der sich 

Eintragenden verboten. 

  

10.4 

 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos. 

 

10.5 

 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintragungsräume, die Öffnungszeiten und die 

Ausstellung von Eintragungsscheinen an kranke Personen und Menschen mit körperlicher Behinderung 

werden von der Gemeinde gesondert bekannt gemacht. 

 

11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen 

 Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zum 08. Januar 2026, 18 Uhr (59. Tag vor 

dem Wahltag) zulässig. 

  

 Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen beschließen die Wahlvorschlagsträger in 

gleicher Weise wie über die Aufstellung der Wahlvorschläge. Die beauftragte Person kann durch die 

Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, unter bestimmten Voraussetzungen den Wahlvorschlag 

zurückzunehmen. 

 

Burgberg i.Allgäu, den 04.12.2025 

GEMEINDE BURGBERG I.ALLGÄU 

     gez. Eva-Maria Röck 

     Wahlleiterin Gemeinde Burgberg i.Allgäu       341 

  

 

Sonthofen, den 09.12.2025 

 
 

 

Indra Baier-Müller 
Landrätin 
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